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Die Landeswasserversorgung ist durch das Gesetz betreffend die Beschaffung von Geldmitteln für die 
Erstellung einer Wasserversorgungsanlage (Landeswasserversorgung) vom 8. Juli 1912 (Reg. Bl. S. 
234) zur Versorgung einer größeren Anzahl von Gemeinden des Landes Baden-Württemberg mit 
Wasser geschaffen worden. Sie hatte die Rechtsform eines staatlichen Unternehmens ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit und wurde vom Land treuhänderisch für die Abnehmergemeinden betrieben. 
Nach Art. 2 des Gesetzes und nach § 16 der Wasserlieferungsverträge mit den Abnehmergemeinden 
hatte sich das Land verpflichtet, die Anlagen der Landeswasserversorgung unter den dort genannten 
Bedingungen auf einen Zweckverband zu übertragen.  

Die angeschlossenen Städte, Gemeinden und Zweckverbände haben am 11. Februar 1965 aufgrund 
des Zweckverbandsgesetzes eine Verbandssatzung vereinbart. Der Zweckverband Landeswasserver-
sorgung ist am 24. März 1965 entstanden. Er hat durch Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg 
vom 1. Juni 1965 die Staatliche Landeswasserversorgung mit allen Rechten und Pflichten übernom-
men. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

§ 1 

Verbandsmitglieder, Name und Sitz des 

Verbands 

(1) Die in der Anlage aufgeführten Mitglieder 
bilden einen Zweckverband nach den Best-
immungen des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit. Über die Aufnahme weite-
rer Mitglieder entscheidet die Verbandsver-
sammlung. Die Anlage ist Bestandteil dieser 
Verbandssatzung. 

(2) Der Verband führt den Namen "Zweckver-
band Landeswasserversorgung" und hat 
seinen Sitz in Stuttgart. 

 

§ 2 

Aufgaben des Verbands 

(1) Aufgabe des Verbands ist die Bereitstellung 
von Wasser für die öffentliche Versorgung 
der Verbandsmitglieder. Soweit dies ohne 
Benachteiligung der Mitglieder möglich ist, 
kann der Verband auch Dritte beliefern. 

(2) Der Verband errichtet, unterhält und betreibt 
die erforderlichen Anlagen. 

(3) Der Verband berät und betreut seine Mit-
glieder und Dritte auf dem Gebiet des Ge-
wässerschutzes und bei Maßnahmen zur 
Erhaltung und Verbesserung der Wasserbe-
schaffenheit sowie bei der Wassergewin-
nung, Wasseraufbereitung und Wasserver-
teilung. Hierzu können u.a. auch labortech-
nische Dienstleistungen, die Planung von 
Wasserversorgungsanlagen und die Über-
nahme der Betriebsführung für kommunale 
Wasserversorgungsunternehmen gehören. 

(4) Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach 
Abs. 3 sind kostendeckende Entgelte zu er-
heben, wenn die Tätigkeiten im überwie-
genden Einzelinteresse eines Mitglieds oder 
Dritten erbracht werden.  

(5) Der Verband kann im Rahmen seiner Auf-
gaben Unternehmen errichten, übernehmen 
oder sich an solchen beteiligen. Er kann sich 
an einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung beteiligen, die auf dem Gebiet der 
Wasserwirtschaft, der Abwasserbeseitigung 
und der Abfallbeseitigung für öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen sowie deren juristische Personen 
und sonstige Vereinigungen des privaten 
Rechts tätig ist; § 2 Abs. 1 und 3 bleiben im 
Übrigen unberührt.  

(6) Der Verband erstrebt keinen Gewinn. 

§ 3 

Anlagen des Verbands 

(1) Verbandseigene Anlagen sind alle Anlagen 
zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung 
und zum Transport des Wassers und die 
Hilfsanlagen bis einschließlich der An-
schlussschächte (Wasserübergabestellen). 

(2) Die Anschlussleitungen ab den Anschluss-
schächten, die örtlichen Wasserbehälter und 
die Verteilungsnetze sind Eigentum der Ab-
nehmer. 

 

§ 4 

Bezugsrechte der Verbandsmitglieder 

(1) Das Bezugsrecht wird in Litern pro Sekunde 
(l/s) ausgedrückt. Den Verbandsmitgliedern 
stehen die in der Anlage (§ 1 Abs. 1) ge-
nannten Bezugsrechte zu. 

(2) Das Bezugsrecht ist maßgebend für das 
Stimmrecht in der Verbandsversammlung 
nach § 7, die Höhe der Kapitalumlagen nach 
§ 15 und die Berechnung der Umlagen nach 
§ 16 sowie für die Aufteilung bei einer Auflö-
sung des Verbands nach § 20 Abs. 2. 

 

§ 5 

Wasserabgabe 

(1) Das Wasser wird an die Verbandsmitglieder 
nach Maßgabe der Wasserabgabeordnung 
zu einheitlichen Bedingungen geliefert. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, die 
ihnen gemäß § 4 Abs. 1 zustehende Was-
sermenge innerhalb des nach der Wasser-
abgabeordnung festgelegten Ablesezeit-
raumes zu beziehen. Unterschreitet die ge-
samte Wasserabgabe an einem Kalender-
tag 170.000 m³ (Vorsorgewert), können die 
Verbandsmitglieder, deren durchschnittliche 
Tagesabnahme im letzten vollen Kalender-
monat niedriger als 30% ihres Bezugsrechts 
(§ 4 Abs. 1) multipliziert mit 86.400 war, zur 
Erhöhung ihrer Abnahme verpflichtet wer-
den. Die Erhöhung erfolgt bis zur Erreichung 
einer Wasserabgabe von 170.000 m³ pro 
Tag im Verhältnis der Prozentsätze, um die 
die von Satz 2 betroffenen Verbandsmitglie-
der den dort genannten Schwellenwert von 
30% unterschritten haben. Die Verpflichtung 
des Verbandsmitglieds zur Abnahme einer 
Wassermenge darf 30% des Bezugsrechts 
nicht überschreiten. Die Verpflichtung kann 
jeweils nur für den laufenden Monat und die 
ersten 5 Kalendertage des folgenden Mo-
nats ausgesprochen werden. 
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(3) Abweichungen, die nicht auf besonderen 
Rechten beruhen, bedürfen der Zustimmung 
der Verbandsversammlung mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl. Bei der Verbandsgründung 
bestehende vertragliche Sonderrechte blei-
ben auf die Dauer der diese Sonderrechte 
begründenden Verträge unberührt. 

(4) Der Verband darf einen Verbraucher im 
Versorgungsgebiet eines Verbandsmitglieds 
nur mit dessen Zustimmung unmittelbar mit 
Wasser beliefern. Die Verbandsmitglieder 
dürfen nur mit Zustimmung des Verbands 
von diesem bezogenes Wasser an Abneh-
mer außerhalb ihres Versorgungsgebietes 
abgeben. 

(5) Die Verbandsmitglieder dürfen in den Ein-
zugsgebieten der Wassergewinnungsanla-
gen des Verbands keine Wasserentnahme-
stellen schaffen, es sei denn, dass diese nur 
der Versorgung des Einzugsgebietes die-
nen; die Verbandsversammlung kann Aus-
nahmen zulassen. 

 

 

II. VERFASSUNG, VERTRETUNG UND 

VERWALTUNG DES VERBANDS 

 

§ 6 

Verfassung 

(1) Auf die Verfassung und Verwaltung des 
Verbands finden die für die Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften Anwendung. An die 
Stelle der Betriebssatzung tritt die Ver-
bandssatzung, an die Stelle des Werksaus-
schusses der Verwaltungsrat, an die Stelle 
des Bürgermeisters der Verbandsvorsitzen-
de und an die Stelle der Werkleitung die 
Geschäftsleitung. 

(2) Organe des Verbands sind: 

1. die Verbandsversammlung (§§ 7,8), 

2. der Verwaltungsrat (§ 10),  

3. der Verbandsvorsitzende (§ 11),  

4. die Geschäftsleitung (§ 12). 

 

§ 7 

Zusammensetzung der Verbandsversamm-

lung 

(1) Die Verbandsmitglieder werden für die Ver-
tretung in der Verbandsversammlung in 3 
Gruppen eingeteilt: 

 

Gruppe I: Stadtkreise mit einer Einwoh-
nerzahl von mehr als 500.000 
und sonstige Verbandsmit-
glieder, die einen solchen 
Stadtkreis überwiegend mit 
Wasser versorgen; 

Gruppe II: Sonstige Stadtkreise, Große 
Kreisstädte und sonstige Ver-
bandsmitglieder, die eine sol-
che Stadt überwiegend mit 
Wasser versorgen; 

Gruppe III: Die weiteren Verbandsmitglie-
der. 

 

Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich aus 
der Anlage (§ 1 Abs. 1). 

(2) Die Verbandsversammlung besteht aus  
 

10 Vertretern eines jeden Verbandsmit-
glieds der Gruppe I; 

4 Vertretern eines jeden Verbandsmit-
glieds der Gruppe II; 

2 Vertretern eines jeden Verbandsmit-
glieds der Gruppe III. 

Die Bürgermeister, die Landräte und die 
Verbandsvorsitzenden der Zweckverbände 
sind kraft ihres Amts sowohl Vertreter ihrer 
Körperschaften als auch Vertreter der Was-
serversorgungsunternehmen dieser Körper-
schaften. Im Falle ihrer Verhinderung tritt an 
ihre Stelle ihr allgemeiner Stellvertreter oder 
ein beauftragter Bediensteter des Ver-
bandsmitglieds. Die weiteren Vertreter in der 
Verbandsversammlung und die gleiche An-
zahl von Stellvertretern werden von dem 
Verbandsmitglied widerruflich bestellt. Die 
Vertreter des Landes Baden-Württemberg 
im Verwaltungsrat (§ 10 Abs. 1) sind berech-
tigt, an der Verbandsversammlung beratend 
teilzunehmen. 

(3) Die Verbandsversammlung hat 600 Stim-
men. Auf jede Gruppe entfallen 200 Stim-
men. Jedes Verbandsmitglied hat mindes-
tens 1 Stimme. Die übrigen Stimmen inner-
halb der Gruppen werden nach dem 
Höchstzahlverfahren im Verhältnis der Be-
zugsrechte (§ 4) verteilt; bei Mitgliedern mit 
unbeschränktem Bezugsrecht ist das 1,25-
fache des Vorjahresbezugs, umgerechnet 
auf Liter pro Sekunde, zugrunde zu legen. 
Die Stimmenzahl der Verbandsmitglieder 
wird vom Verbandsvorsitzenden jeweils vor 
Einberufung der Verbandsversammlung 
festgestellt und den Verbandsmitgliedern 
schriftlich mitgeteilt.  
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(4) Die Stimmen der Verbandsmitglieder in der 
Verbandsversammlung werden bei Ge-
meinden und deren Wasserversorgungsun-
ternehmen (vgl. Abs. 2 Satz 2) vom Bür-
germeister, bei Landkreisen vom Landrat 
und bei Zweckverbänden vom Verbandsvor-
sitzenden, im Falle der Verhinderung von 
deren allgemeinen Stellvertretern oder Be-
auftragten (Abs. 2 Satz 3) einheitlich abge-
geben (Stimmführer).  

 

§ 8 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

und Geschäftsgang 

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über 
folgende Angelegenheiten:  

1. Änderung der Verbandssatzung (§ 18 
Abs.1), Erlass, Änderung und Aufhebung 
sonstiger Satzungen (§ 18 Abs. 2) sowie 
der Wasserabgabeordnung und Abwei-
chungen von ihr (§ 5 Abs. 1 und 3); 

2. Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder 
(§§ 1 Abs. 1 und 18 Abs. 1), Ausschei-
den von Verbandsmitgliedern (§ 19) und 
Auflösung des Verbands sowie Zusam-
menschluss mit einem anderen Wasser-
versorgungsunternehmen (§ 20); 

3. Wahl der Mitglieder des beschließenden 
Ausschusses (§ 9), des Verwaltungsrats 
(§ 10) sowie des Verbandsvorsitzenden 
und seiner Stellvertreter (§ 11); 

4. Bestellung und Abberufung der Mitglieder 
der Geschäftsleitung (§ 12); 

5. Festsetzung der Kapitalumlagen (§ 15); 

6. Feststellung und Änderung des Wirt-
schaftsplans sowie Festsetzung der jähr-
lichen Grundlast, der Festkosten- und 
Betriebskostenumlage und des Zu-
schlags (§ 16); 

7. Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts sowie Entlastung der 
Geschäftsleitung; 

8. Bestimmungen über eine Eigenprü-
fungseinrichtung des Verbands; 

9. Bestimmung eines Abschlussprüfers für 
den Jahresabschluss; 

10. Überlassung von Betriebsanlagen an 
Dritte, wesentliche Änderungen des Be-
triebs; 

11. Beitritt zu Wasserversorgungsverbänden, 
Errichtung, Übernahme, wesentliche Er-
weiterung oder Beteiligung an Unter-
nehmen (§ 2 Abs. 5); 

12. Ausführung von Vorhaben des Vermö-
gensplans und Anerkennung der 
Schlussabrechnung, wenn die Gesamt-
kosten des Vorhabens 1.000.000 EUR 
übersteigen; 

13. Übernahme von Bürgschaften und Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen sowie 
Bestellung anderer Sicherheiten, wenn 
der Betrag oder Wert 250.000 EUR 
übersteigt; 

14. Gewährung von Darlehen und freiwilligen 
Zuwendungen, wenn der Betrag oder 
Wert 250.000 EUR übersteigt und die 
Zuwendungen nicht der Sicherung oder 
Reinhaltung der vom Verband genutzten 
Wasservorkommen dienen; 

15. Erwerb, Veräußerung und dingliche Be-
lastung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, wenn der Wert 
500.000 EUR übersteigt; 

16. Abschluss von Dauerwasserlieferungs-
verträgen mit Gemeinden und Zweckver-
bänden, die nicht Verbandsmitglieder 
sind (§ 2 Abs. 1). 

(2) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsit-
zenden schriftlich einberufen. Die Einberu-
fung soll mindestens 2 Wochen vor dem Sit-
zungstag unter Angabe der Verhandlungs-
gegenstände erfolgen. Die Verbandsver-
sammlung ist einzuberufen, wenn es die 
Geschäftslage erfordert. Sie ist unverzüglich 
einzuberufen, wenn es der Verwaltungsrat 
beschließt oder wenn es Verbandsmitglieder 
mit zusammen mindestens 200 Stimmen 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstan-
des, der zu dem Aufgabenkreis der Ver-
bandsversammlung gehören muss, bean-
tragen. Zeit, Ort und Tagesordnung der öf-
fentlichen Sitzungen sind vom Verband 
rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen 
(§ 21). Die Mitglieder erhalten die Nieder-
schrift des öffentlichen sowie des nichtöf-
fentlichen Teils der Verbandsversammlung 
elektronisch oder in Papierform. Die Nieder-
schrift des nichtöffentlichen Teils der Ver-
bandsversammlung ist vertraulich zu be-
handeln. 

(3) Die Verbandsversammlung kann nur in ei-
ner ordnungsgemäß einberufenen und gelei-
teten Sitzung beraten und beschließen. Sie 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der satzungsmäßigen Stimmenzahl vertre-
ten ist.  

(4) Die Verbandsversammlung stimmt in der 
Regel offen ab. Auf Verlangen von mindes-
tens 200 Stimmen ist geheim abzustimmen. 
Soweit die Verbandssatzung nichts anderes 
vorschreibt, werden die Beschlüsse mit ein-
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facher Mehrheit der anwesenden Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt.  

(5) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln 
vorgenommen; es kann offen gewählt wer-
den, wenn kein Mitglied widerspricht. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der anwe-
senden Stimmen erhalten hat. Wird eine 
solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, 
findet zwischen den beiden Bewerbern mit 
den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei 
der die einfache Stimmenmehrheit ent-
scheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das durch den Verbandsvorsitzenden zu 
ziehende Los.  

Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erhält 
dieser im ersten Wahlgang nicht mehr als 
die Hälfte der anwesenden Stimmen, findet 
ein zweiter Wahlgang statt, für den ebenfalls 
Satz 2 gilt.  

(6) Über Gegenstände einfacher Art kann im 
schriftlichen Verfahren beschlossen werden; 
ein hierbei gestellter Antrag ist angenom-
men, wenn kein Mitglied widerspricht.  

(7) Gemeinden, auf deren Gebiet sich Wasser-
fassungen des Verbands wesentlich auswir-
ken (Fassungsgemeinden) sind, soweit sie 
nicht Verbandsmitglieder sind, zu den Ver-
bandsversammlungen einzuladen. Ihre Ver-
treter können in Angelegenheiten, welche 
diese Gemeinden betreffen, das Wort er-
greifen. 

 

§ 9 

Beschließender Ausschuss  

(1) Als beschließender Ausschuss der Ver-
bandsversammlung wird der Bau- und 
Vergabeausschuss gebildet.  

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzen-
den und 5 weiteren Mitgliedern, die von der 
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte ge-
wählt werden. Nach jeder Neuwahl des 
Verwaltungsrats ist der Ausschuss neu zu 
bilden. Im Ausschuss müssen die 3 Grup-
pen (§ 7 Abs. 1) gleichmäßig vertreten sein. 
Vorsitzender des beschließenden Aus-
schusses ist der Verbandsvorsitzende; er 
kann einen seiner Stellvertreter, oder, wenn 
alle Stellvertreter verhindert sind, ein Mit-
glied des Ausschusses mit seiner Vertretung 
beauftragen. Scheidet ein gewähltes Mit-
glied des beschließenden Ausschusses aus 
der Verbandsversammlung aus, so endet 
auch seine Tätigkeit im Ausschuss. Die 
Verbandsversammlung kann für die Rest-
dauer der Amtszeit einen Ersatzmann wäh-
len.  

(3) Für die Mitglieder des Ausschusses wird die 
gleiche Anzahl von Stellvertretern bestellt, 
welche diese Mitglieder im Verhinderungsfall 
vertreten.  

(4) Der Bau- und Vergabeausschuss entschei-
det im Rahmen des Vermögensplans über 
die Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen, wenn deren Betrag oder Wert 250.000 
EUR übersteigt.  

(5) Für den Geschäftsgang im Ausschuss gilt § 
14 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit. 

 

§ 10 

Verwaltungsrat  

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden, seinen beiden Stellver-
tretern (§ 11) und je 5 weiteren Mitgliedern 
aus jeder Gruppe (§ 7 Abs. 1). Die weiteren 
Mitglieder sowie 6 Stellvertreter für jede 
Gruppe werden von der Verbandsversamm-
lung auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer 
Mitte gewählt; einstimmig zustande gekom-
mene Vorschläge einer Gruppe müssen be-
rücksichtigt werden. Ein Mitglied der Gruppe 
III und sein Stellvertreter müssen Vertreter 
von Fassungsgemeinden sein; die Gruppe 
hat insoweit bei ihrem Vorschlag nach Satz 
2 Benennungen des Ausschusses für Fas-
sungsgemeinden zu berücksichtigen. Schei-
det ein gewähltes Mitglied des Verwaltungs-
rats aus der Verbandsversammlung aus, so 
endet auch seine Tätigkeit im Verwaltungs-
rat. Die Verbandsversammlung kann für die 
Restdauer der Amtszeit einen Ersatzmann 
wählen. Das Land Baden-Württemberg kann 
bis zu vier Vertreter, die Fassungsgemein-
den können - unbeschadet Satz 3 - einen 
vom Ausschuss für Fassungsgemeinden 
gewählten Vertreter mit beratender Stimme 
in den Verwaltungsrat entsenden. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt über alle An-
gelegenheiten, die nicht der Verbandsver-
sammlung (§ 8 Abs. 1) vorbehalten, dem 
beschließenden Ausschuss (§ 9), dem Ver-
bandsvorsitzenden (§ 11) oder der Ge-
schäftsleitung (§ 12) zugewiesen sind, unter 
anderem über  

1. Zustimmung zu erfolgsgefährdenden 
Mehraufwendungen des Erfolgsplans 
und Mehrausgaben des Vermögensplans 
nach § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz; 

2. Zustimmung zu Verträgen mit Fassungs-
gemeinden (§ 17); 

3. Entsendung von Vertretern des Ver-
bands in Organe von Wasserversor-
gungsverbänden und wirtschaftlichen 
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Unternehmen an denen der Verband be-
teiligt ist (§ 2 Abs. 5) sowie Erteilung von 
Weisungen an diese Vertreter; 

4. Abschluss von langfristigen Wasserbe-
zugsverträgen; 

5. Zustimmung zur Geschäftsordnung für 
die Geschäftsleitung (§ 12 Abs. 4); 

6. Bestellung der stellvertretenden Ge-
schäftsführer auf Widerruf (§ 12 Abs. 2); 

7. Personalangelegenheiten nach näherer 
Regelung des § 13; 

8. Ausführung von Vorhaben des Vermö-
gensplans und Anerkennung der 
Schlussabrechnung, wenn die Gesamt-
kosten des Vorhabens mehr als 100.000 
EUR, jedoch nicht mehr als 1.000.000 
EUR betragen, 

9. Annahme oder Vermittlung von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen. 

10.Entscheidung über Einführung, die Bei-
behaltung sowie den Wegfall von freiwil-
ligen Zusatzleistungen an das Personal 
im Sinne von § 13 der Verbandssatzung. 

(3) Angelegenheiten, die der Verbandsver-
sammlung vorbehalten sind, werden vom 
Verwaltungsrat vorberaten.  

(4) Der Verwaltungsrat kann für bestimmte 
Sachgebiete beschließende oder beratende 
Ausschüsse bilden. In den Ausschüssen 
müssen die 3 Gruppen (§ 7 Abs. 1) vertre-
ten sein.  

(4a) Der Verwaltungsrat bildet einen beraten-
den Ausschuss, in dem alle die Fassungs-
gemeinden betreffenden Fragen vorzubera-
ten sind, insbesondere seine Entscheidun-
gen über Maßnahmen in den Wassergewin-
nungsgebieten und Fassungsgemeinden 
(Ausschuss für Fassungsgemeinden). Der 
Ausschuss besteht aus dem Verbandsvor-
sitzenden und seinen beiden Stellvertretern 
sowie je einem Vertreter der Fassungsge-
meinden. Den Vertretern solcher Fassungs-
gemeinden, die nicht Verbandsmitglieder 
sind, ist Gelegenheit zu geben, an den Aus-
schusssitzungen teilzunehmen und dort das 
Wort zu ergreifen. Der Ausschuss soll min-
destens einmal jährlich einberufen werden. 

(5) Für den Geschäftsgang im Verwaltungsrat 
gelten grundsätzlich die Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 2 - 6 entsprechend. Die Ladung 
kann jedoch in dringenden Fällen unter Ab-
kürzung der Ladungsfrist formlos erfolgen. 
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder geladen worden sind 

und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist.  

(6) In Angelegenheiten, die keinen Aufschub 
dulden, kann der Verwaltungsrat anstelle 
der Verbandsversammlung entscheiden. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung sind den Vertretern der Ver-
bandsmitglieder in der nächsten Verbands-
versammlung mitzuteilen. 

 

§ 11 

Verbandsvorsitzender  

(1) Der Verbandsvorsitzende sowie ein erster 
und ein zweiter Stellvertreter werden von der 
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf 5 
Jahre gewählt; jeder von ihnen muss einer 
anderen Gruppe nach § 7 Abs. 1 angehö-
ren. Scheidet einer der Gewählten aus der 
Verbandsversammlung aus, so endet auch 
seine Tätigkeit als Vorsitzender oder als 
Stellvertreter. Die Verbandsversammlung 
wählt unter Beachtung von Satz 1 für die 
restliche Amtsdauer einen Ersatzmann.  

(2) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender 
der Verbandsversammlung, des Verwal-
tungsrats und der Ausschüsse. Er vertritt 
den Verband soweit nicht nach § 12 Abs. 5 
die Geschäftsleitung zuständig ist.  

(3) Der Verbandsvorsitzende ist für Personal-
angelegenheiten nach näherer Regelung in 
§ 13 zuständig.  

(4) Der Verbandsvorsitzende kann der Ge-
schäftsleitung Weisungen erteilen, um die 
Erfüllung der Aufgaben des Verbands zu si-
chern. § 10 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz gilt 
entsprechend.  

(5) In Angelegenheiten, die keinen Aufschub 
dulden, kann der Verbandsvorsitzende an-
stelle des Verwaltungsrats entscheiden. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung sind den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats in der nächsten Sitzung 
mitzuteilen.  

(6) Der Verbandsvorsitzende hat die Verbands-
versammlung und den Verwaltungsrat über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Ver-
bands zu unterrichten.  

 

§ 12 

Geschäftsleitung  

(1) Die Geschäftsleitung besteht aus 2 Ge-
schäftsführern, die von der Verbandsver-
sammlung bestellt werden. Sie können als 
Angestellte oder Beamte auf Zeit bestellt 
werden; ihre Amtszeit beträgt 8 Jahre.  
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(2) Der Verwaltungsrat bestellt widerruflich für 
jeden Geschäftsführer einen Stellvertreter.  

(3) Die Geschäftsleitung leitet das Unterneh-
men und führt die laufenden Geschäfte, so-
weit im Gesetz und in der Verbandssatzung 
nichts anderes bestimmt ist. Sie ist insbe-
sondere für folgendes zuständig: 

1. Vollzug der Beschlüsse der Verbands-
versammlung und des Verwaltungsrats 
sowie der Entscheidungen des Ver-
bandsvorsitzenden; 

2. Bewirtschaftung der im Erfolgsplan ver-
anschlagten Erträge und Aufwendungen; 

3. Ausführung von Vorhaben des Vermö-
gensplans und Anerkennung der 
Schlussabrechnung, wenn die Gesamt-
kosten des Vorhabens 100.000 EUR 
nicht übersteigen; 

4. Abschluss von Verträgen über Lieferun-
gen und Leistungen für Vorhaben des 
Vermögensplans, wenn deren Wert 
250.000 EUR nicht übersteigt;   

5. Aufnahme von Krediten nach dem Ver-
mögensplan sowie von Kassenkrediten; 

6. Übernahme von Bürgschaften und Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen sowie 
Bestellung anderer Sicherheiten, wenn 
der Betrag oder Wert 25.000 EUR nicht 
übersteigt; 

7. Gewährung von Darlehen, wenn der Be-
trag 25.000 EUR, freiwillige Zuwendun-
gen, wenn der Betrag oder Wert 5.000 
EUR nicht übersteigt; 

8. Erwerb von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, wenn der Wert 
100.000 EUR nicht übersteigt; Veräuße-
rungen und dingliche Belastungen, wenn 
der Wert 25.000 EUR nicht übersteigt; 

9. Verzicht auf fällige Ansprüche des Ver-
bands oder Niederschlagung von sol-
chen, wenn der Betrag oder Wert 10.000 
EUR nicht übersteigt; 

10. Abschluss von Vergleichen, wenn der 
Betrag oder Wert 25.000 EUR nicht 
übersteigt, 

11. Einwerbung und Entgegennahme des 
Angebots von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendung. 

12. Verpflichtung von Verbandsmitgliedern 
zur Abnahme nach § 5 Abs. 2 Satz 2 bis 
5. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten der Ge-
schäftsführer entscheidet der Verbandsvor-
sitzende. Er regelt die Geschäftsverteilung 
innerhalb der Geschäftsleitung durch eine 

Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Verwaltungsrats bedarf.  

(5) Die Geschäftsleitung vertritt den Verband im 
Rahmen ihrer Aufgaben unter der Bezeich-
nung "Zweckverband Landeswasserversor-
gung, Geschäftsleitung". Vertretungsberech-
tigt sind die beiden Geschäftsführer ge-
meinsam, im Falle der Verhinderung eines 
Geschäftsführers dessen Stellvertreter ge-
meinsam mit dem anderen Geschäftsführer.  

(6) Die Geschäftsleitung hat den Verbandsvor-
sitzenden über alle wichtigen Angelegenhei-
ten des Verbands rechtzeitig zu unterrichten.  

(7) Die Geschäftsleitung nimmt beratend an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung, 
des Verwaltungsrats sowie der Ausschüsse 
dieser Organe teil. 

 

§ 13 

Personalangelegenheiten  

(1) Der Verband kann hauptamtliche Beamte 
haben. 

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet über die Er-
nennung und Entlassung der Beamten des 
höheren Dienstes, die Einstellung und Ent-
lassung der Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 
12 TV-V und die nicht nur vorübergehende 
Übertragung einer anders bewerteten Tätig-
keit bei diesen Arbeitnehmern. 

(3) Der Verbandsvorsitzende entscheidet über 
die Ernennung und Entlassung der Beamten 
des gehobenen und mittleren Dienstes. Er 
ist Dienstvorgesetzter und oberste Dienst-
behörde für die Geschäftsführer und die 
weiteren Bediensteten des Verbands.  

(4) Die Geschäftsleitung entscheidet über die 
Einstellung, Eingruppierung und Entlassung 
der Arbeitnehmer, soweit nicht der Verwal-
tungsrat zuständig ist. Sie ist Vorgesetzter 
der Bediensteten des Verbands.  

 

 

III. WIRTSCHAFTSFÜHRUNG UND AUF-

WANDSDECKUNG 

 

§ 14 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen  

(1) Für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Verbands gelten die ent-
sprechenden Bestimmungen des Eigenbe-
triebsrechts sinngemäß. Ein Stammkapital 
wird nicht festgesetzt.  
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(2) Wirtschaftsjahr des Verbands ist das Kalen-
derjahr.  

 

§ 15 

Kapitalumlage  

(1) Der Zweckverband ist mit einem angemes-
senen Eigenkapital auszustatten.  

(2) Zur Finanzierung seines Anlagevermögens 
erhebt der Verband von seinen Mitgliedern 
nach Maßgabe ihrer Bezugsrechte (§ 4) ei-
ne Kapitalumlage.  

(3) Die Kapitalumlage wird in der Regel bei der 
Zuteilung von Bezugsrechten erhoben. Sie 
kann zur Abgeltung von Vorbelastungen der 
Verbandsmitglieder unterschiedlich hoch 
festgesetzt werden.  

(4) Die Kapitalumlage wird von der Verbands-
versammlung mit der Feststellung des Wirt-
schaftsplans festgesetzt.  

 

§ 16 

Festkosten- und Betriebskostenumlage  

(1) Der nach Abzug der sonstigen Erträge und 
Zuschüsse verbleibende Aufwand des Ver-
bands für Zinsen, Abschreibungen und 
Steuern, soweit es sich nicht um laufende 
Steuern aus dem Geschäftsverkehr handelt, 
sowie 35 % des Betriebs- und Geschäfts-
aufwands werden als Festkostenumlage auf 
die Verbandsmitglieder entsprechend ihren 
Bezugsrechten umgelegt.   

(2) Der restliche Betriebs- und Geschäftsauf-
wand sowie das Wasserentnahmeentgelt 
werden auf die Verbandsmitglieder nach 
den im laufenden Wirtschaftsjahr bezoge-
nen Wassermengen als Betriebskostenum-
lage umgelegt. Die Betriebskostenumlage 
ist je Ablesezeitraum (in der Regel der Ka-
lendermonat) mindestens für die Grundlast 
zu bezahlen. Die Grundlast beträgt je Able-
sezeitraum 25% der Wassermenge, die 
dem Bezugsrecht (§ 4 Abs. 1) multipliziert 
mit 86.400 und multipliziert mit der Anzahl 
der Tage innerhalb eines Ablesezeitraums 
entspricht. 

(3) Für die nach Abs. 2 zu bezahlenden aber 
nicht abgenommenen Wassermengen wird 
die Betriebskostenumlage um die dem Ver-
band nicht entstehenden variablen Förder-
kosten und um das Wasserentnahmeentgelt 
ermäßigt. 

(4) Überschreitet ein Verbandsmitglied inner-
halb eines Ablesezeitraums das ihm zu-
stehende Bezugsrecht (§ 4 Abs. 1), so wird 
für die überzogene Menge zusätzlich zur Be-

triebskostenumlage nach Abs. 2 das 0,25-
fache der Festkostenumlage (§ 16 Abs. 1) je 
angefangene 0,1 Liter pro Sekunde je Able-
sezeitraum erhoben.  

(5) Die Festkosten- und die Betriebskostenum-
lage sowie die Ermäßigung nach Abs. 3 
werden im Rahmen des Wirtschaftsplans 
vorläufig und bei der Feststellung des Jah-
resabschlusses endgültig festgesetzt.  

(6) Bis dahin sind monatliche Abschlagszahlun-
gen zu leisten. Diese betragen ein Zwölftel 
der vorläufigen Festkostenumlage und rich-
ten sich bei der vorläufigen Betriebskosten-
umlage nach dem Wasserbezug, mindes-
tens der anteiligen Grundlast, während ei-
nes Ablesezeitraums. Über die Abschlags-
zahlungen wird mit der Feststellung des 
Jahresabschlusses abgerechnet.  

(7) Bei der Verbandsgründung bestehende ver-
tragliche Sonderregelungen werden berück-
sichtigt. 

 

§ 17 

Fassungsgemeinden 

Die Fassungsgemeinden werden von Umlagen 
nach §§ 15, 16 und ebenso von der Aufteilung 
nach § 20 Abs. 2 ausgenommen. Ihre Beteili-
gung an den Aufwendungen des Verbands wird 
vertraglich geregelt. Die Verträge bedürfen der 
Zustimmung des Verwaltungsrats. 

 

 

III. SATZUNGSÄNDERUNGEN, AUFLÖSUNG 

DES VERBANDS 

 

§ 18 

Satzungsänderungen 

(1) Beschlüsse über die Änderung der Ver-
bandssatzung bedürfen einer Mehrheit von 
drei Vierteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsversammlung. 

(2) Der Erlass, die Änderung und die Aufhe-
bung sonstiger Satzungen und der Wasser-
abgabeordnung werden von der Verbands-
versammlung mit der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Stimmen beschlossen. 

 

§ 19 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

(1) Über das Ausscheiden eines Verbandsmit-
glieds entscheidet die Verbandsversamm-
lung. Der Beschluss setzt voraus, dass das 
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Verbandsmitglied entweder schriftlich zuge-
stimmt oder das Ausscheiden schriftlich be-
antragt hat.  

(2) Das Ausscheiden ist nur auf den Schluss ei-
nes Wirtschaftsjahres zulässig. Das aus-
scheidende Mitglied haftet für die bis zu sei-
nem Ausscheiden entstandenen Verbind-
lichkeiten des Verbands. 

(3) Das ausscheidende Verbandsmitglied hat 
keinen Rechtsanspruch auf eine Beteiligung 
am Verbandsvermögen; die Verbandsver-
sammlung kann jedoch beschließen, dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied eine Ent-
schädigung zu gewähren.   

(4) Für alle Beschlüsse gilt § 18 Abs. 1. 

 

§ 20 

Auflösung des Verbands 

(1) Die Auflösung des Verbands sowie der Zu-
sammenschluss mit einem anderen Was-
serversorgungsunternehmen ist nur durch 
Beschluss der Verbandsversammlung zu-
lässig. 

(2) Im Falle der Auflösung werden verbleibende 
Verbindlichkeiten und noch vorhandenes 
Verbandsvermögen an die Verbandsmitglie-
der aufgeteilt, die dem Verband bei der Be-
schlussfassung über die Auflösung angehö-
ren. Die Aufteilung ist grundsätzlich nach 
der Höhe des Bezugsrechts zur Zeit der Be-
schlussfassung über die Auflösung vorzu-
nehmen. Das Nähere bestimmt die Ver-
bandsversammlung. 

(3) Für alle Beschlüsse gilt § 18 Abs. 1. 

IV. SONSTIGES  

 

§ 21 

Öffentliche Bekanntmachungen 

Öffentliche Bekanntmachungen des Verbands 
erfolgen im Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg. 

 

§ 22  

Rechte und Pflichten aus der Übernahme 

der Staatlichen Landeswasserversorgung 

Der Zweckverband hat die Staatliche Lan-
deswasserversorgung durch Vertrag mit dem 
Land Baden-Württemberg vom 1. Juni 1965 
übernommen. Rechte und Pflichten des 
Zweckverbands aus diesem Vertrag bleiben 
unberührt. 

 

§ 23  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
Zugleich tritt die Verbandssatzung vom 11. Fe-
bruar 1965, in der Fassung vom 14. November 
1980, zuletzt geändert am 19. November 1991, 
außer Kraft.  


